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Einführung und Problemstellung

Das Persönlichkeitsrecht ist ein Recht, das zum Schutz der Persönlichkeitsin-
teressen geschaffen wurde und es basiert auf dem Schutz der Menschenwürde sowie
der persönlichen Freiheit. In China hat sich das Persönlichkeitsrecht seit mehr als 100
Jahren entwickelt, seit es durch die erste Rechtsrezeption der späten Qing-Dynastie
übernommen wurde (seit 1908). Das Persönlichkeitsrecht im modernen Sinne ist
jedoch vor allem seit der „Reform und Öffnung“ Chinas entstanden und wurde durch
dieGesetze undLehren anderer Ländermehrfach beeinflusst. Es wurde insbesondere
seit 1990 durch das Lernen der Theorien und Rechtsprechungen des deutschen
allgemeinen Persönlichkeitsrechts entwickelt.1

Am 28. Mai 2020, mit der formellen Verabschiedung durch den Nationalen
Volkskongress Chinas, trat das erste chinesische Zivilgesetzbuch offiziell in Kraft.
Der bemerkenswerteste Teil dieses Zivilgesetzbuches dürfte das Buch über das
Persönlichkeitsrecht sein. Das Buch Persönlichkeitsrecht enthält alle wichtigen
früheren Gesetzesvorschriften und die autoritativen Auslegungen des Obersten
Volksgerichts, die sich mit den Persönlichkeitsrechten befassen. Nach den Bestim-
mungen des Buches Persönlichkeitsrecht können die Persönlichkeitsrechte in China
in besondere und allgemeine Persönlichkeitsrechte unterteilt werden, wobei die
allgemeinen Persönlichkeitsrechte als Ergänzung zu den besonderen Persönlich-
keitsrechten angesehen werden. Und die besonderen Persönlichkeitsrechte werden
als besondere Erscheinungsformen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts mit ge-
sellschaftstypischen Merkmalen verstanden.2 Zu den besonderen Persönlichkeits-
rechten gehören das Recht auf Leben, das Recht auf die Unversehrtheit des Körpers,
das Gesundheitsrecht, das Namensrecht, das Recht am eigenen Bild, das Ehrenrecht,
das Recht auf Ehrentitel, den Schutz der Privatsphäre, das Recht auf eheliche
Selbstbestimmung und den Datenschutz usw. Der Schutzumfang dieser Persön-
lichkeitsrechte zeugt von der Entwicklung des Persönlichkeitsrechts in China.

Als erste Spezialgesetzgebung für Persönlichkeitsrechte weist das Buch Per-
sönlichkeitsrecht im chinesischen Zivilgesetzbuch jedoch eine Reihe von Mängeln
und Unzulänglichkeiten auf. Viele der Fragen, auf deren Beantwortung die akade-
mische und gerichtliche Gemeinschaft gewartet hat, sind nicht positiv beantwortet
worden. Einige der Gesetzesnormen im Buch Persönlichkeitsrecht sind nicht nur
keine Verbesserung der Mängel der früheren Bestimmungen oder autoritativen
Auslegungen des Obersten Volksgerichts, sondern hinterlassen auchmehr Probleme.
Insbesondere die gesetzlichen Regelungen zu den vermögenswerten Bestandteilen

1 Vgl. Yang Lixin, Auslegung, S. 3.
2 Vgl. Yang Lixin, Auslegung, S. 7 ff.



des Persönlichkeitsrechts und zum Schutz des Persönlichkeitsrechts des Verstor-
benen sind nicht umfassend genug. Darüber hinaus gibt es noch viele Themen, die
diskutiert und ergänzt werden müssen.

Im Zuge der Entwicklung der Marktwirtschaft werden in China der Name, das
Bildnis und andere Persönlichkeitsmerkmale auf Waren oder Dienstleistungen
verwendet. Der Nutzer kann durch den Einsatz der Persönlichkeitsmerkmale, ins-
besondere der Persönlichkeitsmerkmale bekannter Personen, zusätzlichen Gewinn
erwirtschaften. Allerdings ist dabei die ungerechtfertigte Verwendung der Persön-
lichkeitsmerkmale, wie z.B. das Bild einer bekannten Person, ohne Zustimmung der
Rechteinhaber im geschäftlichen Verkehr in China nicht unüblich. Es gibt eine Reihe
von Rechtsstreitigkeiten und wissenschaftlichen Debatten über dieses Thema. Und
es hat auch viele Fälle und wissenschaftlichen Debatten gegeben, in denen es um die
unrechtmäßige Nutzung oder Verletzung der Persönlichkeitselemente verstorbener
Prominenter ging.

Vor der Kodifikation des Zivilgesetzbuches wurden Verletzungen des postmor-
talen Persönlichkeitsrechts hauptsächlich durch die richterliche Rechtsfortbildung
des Obersten Volksgerichts geregelt. Bedauerlicherweise sahen die autoritativen
Auslegungen und Musterentscheidungen des Obersten Volksgerichts den Schutz der
Persönlichkeitsrechte des Verstorbenen jedoch nicht in umfassender Weise vor. So
gibt es zum Beispiel keine klare Regelung zur Frage der vermögenswerten Be-
standteile des Persönlichkeitsrechts des Verstorbenen. In dieser Hinsicht wurden
einige Theorien über das postmortale Persönlichkeitsrecht zu den relevanten Themen
hinzugefügt, aber sie wurden nicht offiziell vom Obersten Volksgericht anerkannt.
Noch bedauerlicher ist, dass im Buch Persönlichkeitsrecht des chinesischen Zivil-
gesetzbuches das postmortale Persönlichkeitsrecht nur durch eine vage General-
klausel (§ 994) geregelt ist. Im Vergleich zu den früheren autoritativen Auslegungen
und Musterentscheidungen des Obersten Volksgerichts gibt es mithin keinen Fort-
schritt.

Vor diesem Hintergrund möchte der Verfasser in dieser Dissertation die Ver-
säumnisse in der Gesetzgebung zum Schutz des Persönlichkeitsrechts der Verstor-
benen untersuchen und verbessern. Daher konzentriert der Verfasser sich vorliegend
auf den Schutz des postmortalen Persönlichkeitsrechts (einschließlich des ideellen
Interesses und desVermögensinteresses), insbesondere aufwichtigen Fragenwie den
Schutzumfang, die Vererbbarkeit, die Übertragbarkeit, die Schutzdauer und die
damit verbundenen Ansprüche bezüglich des vermögenswerten Bestandteils des
Persönlichkeitsrechts des Verstorbenen.

In dieser Dissertation wird der Verfasser systematisch die Entwicklung der Per-
sönlichkeitsrechte in China, die wichtigsten Erkenntnisse über die Persönlich-
keitsrechte, die bestehenden wichtigsten gesetzlichen Bestimmungen, die wich-
tigsten autoritativen Auslegungen sowie die Musterentscheidungen des Obersten
Volksgerichts herausarbeiten. Der Verfasser wird auch eigene Meinungen und
Vorschläge zu den Problemen und Unzulänglichkeiten darlegen, die in der Unter-
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suchung gefunden wurden. So ist zu hoffen, dass ein verbessertes Schutzmodell auf
der Grundlage eines vernünftigen theoretischen Rahmens aufgebaut wird, das den
Schutz der ideellen und vermögenswerten Bestandteile des Persönlichkeitsrechts des
Verstorbenen verbessern kann. Und es wird versucht, das verbesserte Schutzmodell
mit den bestehenden chinesischen zivilrechtlichen Gesetzesnormen (hauptsächlich
dem chinesischen Zivilgesetzbuch) und den autoritativen Auslegungen sowie den
Musterentscheidungen des Obersten Volksgerichts in Einklang zu bringen.

Darüber hinaus wird der Verfasser – im Hinblick auf den Einfluss der deutschen
Persönlichkeitsrechtstheorie und der deutschen richterlichen Rechtsfortbildung auf
die Entwicklung des Persönlichkeitsrechts in China – zunächst das allgemeine
Persönlichkeitsrecht und den Schutz des postmortalen Persönlichkeitsrechts in
Deutschland untersuchen und daraufhin eine vergleichende Analyse der Gemein-
samkeiten und Unterschiede zwischen China und Deutschland beim Persönlich-
keitsrecht und dem Schutz der ideellen und vermögenswerten Bestandteile des
Persönlichkeitsrechts der Verstorbenen vornehmen.

Darüber hinaus, um eine klarere Analyse und Erkenntnis des Schutzes der Per-
sönlichkeitsrechte zu entwickeln und um den Fehler einer zirkulären Argumentation
zu vermeiden, nutzt der Verfasser auch die Instrumente der ökonomischen Analyse,
um die wichtigen Fragen des Schutzes des postmortalen Persönlichkeitsrechts ein-
gehend zu analysieren und entsprechend zu argumentieren. Mithilfe der ökonomi-
schen Analyse ermöglicht es diese Vorgehensweise, einige neue Perspektiven und
Einsichten zu gewinnen und besser über den Aufbau eines Persönlichkeitsrechts-
systems für Verstorbene beraten zu können.
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